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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Der Nationalrat beugte sich in seiner Sondersession im Oktober 2020 über die
Vorschläge seiner SPK-NR zu einer Regelung für transparentes Lobbying. Nachdem
Eintreten während der Wintersession 2019 beschlossen worden war, galt es nun die
Details zu beraten, was in zwei Blöcken getan werden sollte: Block 1 umfasste den
Zugang zum Parlamentsgebäude, während Block 2 die Offenlegungspflichten der
Ratsmitglieder betraf. Nachdem die Fraktionen ihre Positionen dargelegt hatten,
berichteten Greta Gysin (gp, TI) und Andri Silberschmidt (fdp, ZH) für die Kommission.
Die Vorlage, die auf den Vorschlägen einer 2015 eingereichten parlamentarischen
Initiative Berberat (sp, NE) beruhen, sehe ein öffentliches Register von Lobbyisten, eine
Offenlegung derer Mandate sowie Sanktionen bei Verstössen vor. Lobbyisten sollen nur
noch Tageszutritte zum Bundeshaus erhalten. Dauerausweise (so genannte Badges) – so
der Vorschlag für ein vereinfachtes Akkreditierungssystem – sollen nur noch an
Familienmitglieder und persönliche Mitarbeitende vergeben werden dürfen, die, falls
sie Interessenvertretung betreiben, ebenfalls in das öffentliche Register eingetragen
werden müssen. Schliesslich beantragte die SPK-NR, dass nur noch Zutritt zur
Wandelhalle haben soll, wer einen Dauerausweis oder eine Medienakkreditierung
besitzt.
Verschiedene sprachliche Präzisierungen, die von Minderheitenanträgen verlangt
wurden, erhielten in den ersten Detailabstimmungsrunden eine Mehrheit. So sollen zum
Beispiel Bundesangestellte, die ebenfalls einen Dauerausweis haben, von der Regelung
für eine Offenlegungspflicht ausgenommen werden. Keine Chance und lediglich
Zuspruch von der SVP- und von Teilen der FDP-Fraktion hatte ein Minderheitsantrag
Buffat (svp, VD), der verhindern wollte, dass die Ausstellung des Dauerausweises mit
einem Verbot für die Annahme von Geld- und Sachzuwendungen verknüpft wird. Die
gleiche Minderheit wollte – ebenso erfolglos – die Verhaltensregeln streichen, die für
Tagesbesucherinnen und -besucher festgehalten werden sollen.
Die Vorschläge in Block 2, die den Ratsmitgliedern selber Vorschriften für mehr
Transparenz hätten machen wollen, hatte die Mehrheit der SPK-NR gänzlich abgelehnt.
Die bestehenden Regelungen würden genügen und die Forderungen hätten mit der Idee
der parlamentarischen Initiative Berberat nichts zu tun, führten Greta Gysin und Andri
Silberschmidt erneut für die Kommission als Begründungen an. Diese bestehenden
Regelungen – Offenlegungspflicht der beruflichen Tätigkeiten, der Tätigkeiten in
Führungs- und Aufsichtsgremien, der Beratungs-, Leitungs- und Expertentätigkeiten
und der Mitwirkung in Kommissionen, unterschieden nach ehrenamtlichen und
bezahlten Mandaten – sollten auf Antrag linker Minderheiten ergänzt werden. Aber
weder der Vorschlag der obligatorischen Offenlegung von Entgelten über CHF 12'000
pro Jahr noch die Offenlegung von Spenden über CHF 5'000 oder die Forderung einer
Deckelung von Entgelten fanden im Rat genügend Unterstützung. Angenommen wurde
einzig ein Kommissionsantrag, der Einladungen von Interessenorganisation zu
Informationsreisen erlauben wollte, sofern die Reisekosten von den eingeladenen
Ratsmitgliedern selber bezahlt werden. 
Bei der Gesamtabstimmung ereilte die Vorlage dann das Schicksal, das ihr einzelne
bürgerliche Fraktionssprecherinnen und Fraktionssprecher bereits zu Beginn der
Beratung angedroht hatten: Mit 96 zu 82 Stimmen wurde sie abgelehnt. Die
ablehnenden Stimmen stammten dabei von der Mitte-Fraktion (21) – Marco Romano
(cvp, TI) hatte von einer unbefriedigenden Vorlage gesprochen –, von der FDP-Fraktion
(22) – Matthias Jauslin (fdp, AG) hatte der Kommission vorgeworfen, keinen Schritt
weitergekommen zu sein und ihre Arbeit nicht gemacht zu haben – und von der SVP-
Fraktion (49), bei der Barbara Steinemann (svp, ZH) ausgeführt hatte, dass Lobbying
überbewertet werde. Immerhin gesellten sich auch insgesamt vier Fraktionsmitglieder
der SP und der GLP zur ablehnenden Mehrheit. Einzig die Grüne Fraktion stimmte
geschlossen für die Vorlage – Irène Kälin (gp, AG) hatte gefordert, das man diese
wesentlichen Informationen für alle Menschen verfügbar machen und deshalb «die
Hosen runter» lassen müsse. Die Ablehnung der Vorlage bewirkte nun freilich, dass die
Parlamentsmitglieder auch in Zukunft bedeckt bleiben dürfen. Die Vorlage war mit dem
Nein nämlich definitiv vom Tisch. Erstaunlicherweise führte dies in den Medien –
anders als noch im Sommer 2019, als der Nationalrat in einer ersten Runde nicht auf die
Vorlage eintreten wollte – kaum zu Kritik. 1
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Sollen Abstimmungsresultate aus Kommissionssitzungen veröffentlicht werden? Ja,
findet Andreas Glarner (svp, AG) und forderte mittels parlamentarischer Initiative
Transparenz über das Abstimmungsverhalten in Kommissionsberatungen. Bürgerinnen
und Bürger hätten das Recht darauf zu wissen, ob die von ihnen gewählten
Abgeordneten auch in den Kommissionen «die im Wahlkampf und auf Podien
versprochenen Positionen» vertreten, so die Begründung des Initianten. Nein, fand
hingegen die Mehrheit der SPK-NR, die mit 18 zu 6 Stimmen empfahl, der Initiative
keine Folge zu geben. Kommissionsmitglieder müssten frei und ohne Handlungsdruck
auch mal ihre Meinung ändern können, damit Kompromisse möglich werden, so die
Argumentation im Kommissionsbericht. Zudem sei bereits heute eine gewisse
Transparenz gegeben, weil im Falle von Minderheitsanträgen die Namen der
entsprechenden Antragstellenden in Kommissionsberichten und auf den Fahnen
veröffentlicht würden. 
Zwei der sechs Mitglieder der SVP-Fraktion, die die Kommissionsminderheit bildeten,
meldeten sich bei der Ratsdebatte zur Initiative in der Wintersession 2022 zu Wort:
Zuerst führte der Initiant selber aus, dass es ihm nicht um eine Offenlegung der
Kommissionsprotokolle gehe, sondern lediglich um die Publikation der
Abstimmungsresultate. Gregor Rutz (svp, ZH) sekundierte mit dem Argument, dass man
auch mit der geforderten Transparenz seine Meinung ändern dürfe, um notwendige
Kompromisse zu schmieden. In diesem Falle könne man dies den eigenen Wählerinnen
und Wählern dann auch erklären. Für die Kommissionsmehrheit sprachen Greta Gysin
(gp, TI) und Gerhard Pfister (mitte, ZG). Neben der Notwendigkeit von Vertraulichkeit für
Deliberation hinterfragte Pfister auch den Mehrwert einer Publikation von
Abstimmungsresultaten, wenn die ihnen zugrundeliegenden Debatten und Argumente
nicht ebenfalls veröffentlicht würden. In der Abstimmung folgte einzig die geschlossen
stimmende SVP-Fraktion der Minderheit und der Initiative wurde mit 139 zu 51 Stimmen
keine Folge gegeben. 2
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Während zwischen 1974 und 1997 im Schnitt rund 680 parlamentarische Vorstösse pro
Jahr eingereicht worden seien, seien es im Jahr 2020 total 1'936 und im Jahr 2021
deren 1'897 gewesen – die rund 1'200 Fragen pro Jahr nicht eingerechnet, erklärte
Fabio Regazzi (mitte, TI) in der Begründung einer im Juni 2022 eingereichten
parlamentarischen Initiative. Diese Zahl sei auch deshalb «beängstigend», weil
Vorstösse Kosten verursachten, etwa für die Bearbeitung durch die Verwaltung, aber
auch, wenn etwa Expertinnen und Experten zur Beantwortung eines Postulats einen
Bericht verfassten. Aufgrund einer Interpellation Spuhler (svp, TG; Ip. 07.3176) seien
diese Kosten pro Vorstoss einst auf CHF 6'120 veranschlagt worden; in der Zwischenzeit
dürften sie gestiegen sein. Der Bundesrat stelle sich zwar bei entsprechenden
Vorstössen auf den Standpunkt, dass es unverhältnismässig sei, die Kosten von
parlamentarischen Vorstössen auszuweisen, jedes KMU müsse aber Zeit und Aufwand
im Vorfeld eines Projektes für die Offertstellung schätzen. Dies könne man daher auch
von der Verwaltung im Vorfeld von Vorstössen verlangen, argumentierte Regazzi, was er
mit seiner parlamentarischen Initiative denn auch tat. 
In der Ratsdebatte während der Frühjahrssession 2023, die nötig geworden war, weil
die SPK-NR der parlamentarischen Initiative mit 13 zu 11 Stimmen (1 Enthaltung) keine
Folge gegeben hatte, fügte Regazzi das Beispiel seines Heimatkantons an, der eine
solche Kosteneinschätzung für Vorstösse vornehme; wenn dies für den Kanton Tessin
möglich sei, müsse dies auch für die Bundesverwaltung gelingen. Zudem könne mit dem
Wissen über die Kosten, die letztlich die Steuerzahlenden berappen müssten, im
Parlament einfacher entschieden werden, ob sich die Investition lohne, ein Vorstoss
also angenommen werden solle oder nicht. Letztlich gehe es ihm mit seinem Vorschlag
auch um eine Sensibilisierung: Parlamentsmitglieder müssten sich bewusster werden,
dass Vorstösse Kosten verursachen. Dies solle auch dazu führen, dass weniger
Vorstösse eingereicht würden, so der Initiant. 
Die Mehrheit der SPK-NR habe das Setzen eines «Preisschildes» unter jeden Vorstoss
aus verschiedenen Gründen als nicht zielführend erachtet, argumentierten Greta Gysin
(gp, TI) und Corina Gredig (glp, ZH): In den zwei Kantonen, in denen diese Massnahme
eingeführt worden sei (TI, AG), habe sich der erhoffte Rückgang der Zahl der Vorstösse
nicht gezeigt; fundierte Antworten aus der Verwaltung hätten ihren Preis und es helfe
letztlich niemandem, wenn Kostendruck entstehe und sich die Qualität der Arbeit der
Verwaltung dadurch verringere. Die «Balance zwischen Parlament und Verwaltung»
würde zudem zugunsten der Verwaltung aus dem Gleichgewicht geraten, wenn das
Preisschild nicht nur an einen Vorstoss, sondern indirekt auch an ein
Parlamentsmitglied geheftet werden könne. Letztlich liessen sich Demokratie und die
Ausübung der Parlamentsrechte nicht mit finanziellen Kriterien messen, weshalb die
SPK-NR empfehle, der Initiative keine Folge zu geben. 
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Gregor Rutz (svp, ZH) ergriff das Wort für die starke Kommissionsminderheit. Er habe
bei der Diskussion um die parlamentarische Initiative bemerkt, dass die
Bundesangestellten nicht aufschrieben, für welche Projekte sie wie viel Zeit benötigten.
Dies müsse sich dringend ändern. Zudem sei das von der Mehrheit der SPK-NR
vorgebrachte Argument, die parlamentarischen Rechte würden eingeschränkt, wenn die
Kosten für Vorstösse ausgewiesen würden, «absurd». Auch Diana Gutjahr (svp, TG), die
kurz vor der Behandlung der Initiative Regazzi mit einem ähnlichen Vorstoss gescheitert
war, wollte in der Folge wissen, was die Kommission davon halte, dass in der Verwaltung
keine Stundenerfassung bestehe. Kommissionssprecherin Gredig erklärte, dass es im
Gegensatz zur Privatwirtschaft, wo mehrere Offerten eingeholt werden könnten, in
Bundesbern nur eine Verwaltung gebe, die genau jene Arbeit verrichte, die für einen
Vorstoss nötig sei.
Mit 98 zu 91 Stimmen folgte der Nationalrat schliesslich seiner Kommission. Eine
knappe Mehrheit der Mitte-EVP-Fraktion, ein Mitglied der FDP-Fraktion und die
geschlossen stimmenden Fraktionen von SP, GLP und GP lehnten den Vorstoss ab. 3

1) AB NR, 2020, S. 2063 ff.; AB NR, 2020, S. 2067 ff.; TA, 4.7.20; Exp, Lib, 13.7.20; Exp, 14.7.20; NZZ, 31.10.20
2) AB NR, 2022, S. 2286 ff.; Bericht SPK-NR vom 2.9.22; Pa.Iv. 21.444
3) AB NR, 2023, S. 521 ff.; Bericht SPK-NR vom 19.1.23
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